
eG Mannheim ist seit 1.1.2019 ebenfalls bei LUCID registriert und 
führt Lizenzgebühren an einen Entsorger ab, um den Verkauf von 
Verpackungsmaterial wie z.B. Folientüten, Stretchfolien und der-
gleichen über die Abteilung Gartenbaubedarf und den Telefonver-
kauf abzudecken. Das heißt, für verpackte Ware, die über Anbieter 
des Blumengroßmarktes bezogen wurde, muss das Blumenfach-
geschäft nicht aktiv werden. Sofern im Blumenfachgeschäft al-
lerdings sogenannte Serviceverpackungen wie Blumenpapier, 
Blumenfolien oder Kartons zum Einpacken der verkauften Ware 
verwendet werden, sind diese auch lizensierungspflichtig. Es gibt 
hierbei zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Lieferant des ver-
wendeten Verpackungsmaterials bereits die Lizenzgebühr abgeführt 
oder das Blumenfachgeschäft muss sich selbst bei LUCID und ei-
nem Entsorger registrieren. Die Eingangs gestellte Frage, ob man 
sich selbst registrieren muss, kann deshalb nicht pauschal mit »Ja« 
oder »Nein« beantwortet werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, 
macht es gegebenenfalls Sinn, sich bei LUCID zu registrieren und 
bei einem der neun in Deutschland zugelassenen Entsorger für ei-
nen »überschaubaren« Betrag anzumelden. Nähere Infos dazu gibt 
es von den floristischen und gärtnerischen Fachverbänden. Aktuell 
werden von allen im Blumengroßmarkt vertretenen Unternehmen 
die jeweils gewählten Varianten bzw. Registriernummern erfasst. 
Diese Daten werden bei Bedarf interessierten Markteilnehmern zur 
Verfügung gestellt.

Wie schon bei der im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Da-
tenschutzgrundverordnung wird auch jetzt wieder von allen Sei-
ten eine Panikmache betrieben, die der Sache nicht gerecht wird, 
denn das Thema ist nicht neu. Seit 2009 gab es bereits eine »Ver-
packungsverordnung«, in der geregelt war, dass derjenige, der in 
Deutschland Verpackungsmaterial in Umlauf bringt, sich kosten-
pflichtig einem DSD-Entsorger anschließen muss. Die Anonymität 
der kostenpflichtigen Anmeldung führte offenbar dazu, dass sich 
dort nur ein geringer Teil der eigentlich lizenzpflichtigen Unter-
nehmen (Erstinverkehrbringer) anmeldete. Die Einnahmen reichten 
deshalb bei weitem nicht aus, um den Verpackungsmüll kostende-
ckend einer entsprechenden Verwertung zuzuführen. Neu an dem 
nun gültigen Verpackungsgesetz ist, dass sich sämtliche Hersteller 
und »Erstinverkehrbringer« in einem für Jedermann zugänglichen 
Zentralen Verpackungsregister (LUCID) eintragen müssen. Außen-
stehende können dadurch jetzt nachprüfen, ob man als »Erstinver-
kehrbringer« von Verpackungsmaterial registriert bzw. Lizenzge-
bühr abgeführt wird. Für die Grüne Branche gilt, dass Gärtner, die 
selbst Topfblumen in Kunststofftöpfen erzeugen oder importieren, 
lizensierungspflichtig sind. Bei den Topfblumen wird allerdings un-
terschieden, ob die Töpfe bis zum Ende der Lebensdauer an der 
Pflanze bleiben (z.B. Zimmerpflanzen wie Orchideen, Poinsettien 
usw.) oder ob diese nach dem Verkauf ausgetopft und verpflanzt 
werden, wie das bei saisonalen Beetblumen der Fall ist. Nur für die 
Beetblumentöpfe fällt eine Lizenzgebühr an.
Was heißt das nun für Kunden des Blumengroßmarktes? In der 
Regel sollte für die Umverpackung von Schnittblumen bzw. für 
Topfblumen-Töpfe bereits vom Anbieter oder Händler eine Lizenz-
gebühr abgeführt worden sein. Eine Umfrage bei den Anbietern im 
Blumengroßmarkt zu dem Thema ergab, dass sich die Topfgärtner 
zumeist über einen Rahmenvertrag mit dem Zentralverband Gar-
tenbau einem Entsorger angeschlossen haben. Dazu kommt jetzt 
noch eine Registrierung bei LUCID. Bei den Händlern gibt es un-
terschiedliche Varianten. Zum Teil haben sich diese von ihren Vor-
lieferanten (Importeuren) das Abführen von Entsorgungsgebühren 
bestätigen lassen oder sind selbst registriert. Die Blumengroßmarkt 

neues verpackungsgesetz in kraft 
getreten – muss man sich registrieren?

blumengroßmarkt mannheim

Zum 1.1.2019 ist in Deutschland ein neues Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Aus Gesprächen im Blumen-
großmarkt und Nachfragen vieler Kunden konnte man heraushören, dass nach wie vor reichlich Verwirrung 
herrscht, wer davon betroffen ist, ob man sich als Unternehmer registrieren muss und was man tun kann oder 
muss, um nicht in den Focus von Abmahnvereinen und dergleichen zu geraten.

Im Gegensatz zu dem lizensierungspflichtigen Primel-
topf (rechts) ist der Topf für die Azalee lizenzfrei.



VEREHRTE KUNDEN UND 
GESCHÄFTSFREUNDE,

vor wenigen Tagen traf sich 
alles, was in der sogenannten 
»Grünen Branche« Rang und 
Namen hat bei der Internati-
onalen Pflanzenmesse in Es-
sen. Vollmundigst wurde von 
den verantwortlichen Branchen-
größen wieder einmal glänzen-
de Geschäftsaussichten für das 
bevorstehende Jahr vorausge-
sagt. Dass es dann oft anders 
kommt, als prognostiziert, ist 
in der Branche leider gelebte 
Praxis. Denn der »Kuchen«, den 
es in Deutschland im Blumenverkauf zu verteilen gilt, ist seit 
nunmehr 10 Jahren nicht mehr gewachsen. Rechnet man dann 
noch die Inflation heraus, ist der Umsatz eher rückläufig 
gewesen. 
Nichtsdestotrotz blicken natürlich auch wir mit unseren Anbietern 
wieder voller Optimismus und Tatandrang nach vorne und freuen 
uns darauf, mit Ihnen an einem gemeinsamen Erfolg im neuen 
Jahr zu arbeiten. Die erste Gelegenheit, um die Weichen ins »Plus« 
zu stellen,  ist der Valentinstag, der in diesem Jahr aufgrund des 
späten Ostertermins mal nicht vom Fasching in die Zange ge-
nommen wird. A propos »Ostern«! Wer es noch nicht gemerkt hat: 
Der Blumengroßmarkt feiert in diesem Jahr zwei mal Ostern. Das 
steht zumindest so in dem 2019er Wandplaner. Wir dachten, es 
sei eine gute Idee, das Ostergeschäft für mehr Umsatz zweimal 
mitzunehmen...  

Beste Geschäfte in 2019 wünscht Ihnen

Ihr Hans-G. Biller                      

öffnungszeiten

Markttage: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 5 bis 9 Uhr

Mittwoch und Samstag sind mehrere Schnittblumenanbieter sowie einige 

Topfpflanzenanbieter von 5 bis 9 Uhr für Sie da.

Kontakt
   

Büro Blumengroßmarkt:
Angelika Nasshan

Mo-Fr von 5  bis 12 Uhr 

Tel.: 0621/43 61 00 und Fax: 0621/43 61 020

E-Mail: info@bgm-mannheim.de
   

Telefonverkauf:
Peter Weidemann 

Tel.: 0160/90 21 90 87 und Tel.: 0621/43 61 018 

E-Mail: weidemann@bgm-mannheim.de
   

Hans-Peter Schreieck

Tel.: 0151/12 40 13 88 und Tel.: 0621/43 61 016

E-Mail: schreieck@bgm-mannheim.de
   

Gartenbaubedarf:
Karl-Heinz Zimmermann

Tel.: 0621/43 61 019 und Fax: 0621/46 27 26 88

viele natürliche materialien beim advents-
strauß-wettbewerb mit abwechslungsreicher 
floristik 

Anlässlich der Mannheimer Adventsbörse fand am 18. November 
2018 wieder ein Adventsstrauß-Wettbewerb statt. Aufgabe war 
es, einen Adventsstrauß zum Verkaufspreis von 50 € zu ferti-
gen. Als Antrittsgeld konnten sich die Wettbewerbs-Teilnehmer 
über einen Einkaufsgutschein im Wert von 40 € freuen. 25 Blu-
mensträuße schafften es am Adventsbörsentag in die Ausstellung 
in der Verladehalle. Dort sollten die Besucher der Adventsbörse 
eine Bewertung der anonymisierten Gebinde vornehmen. Zu den 
Bewertungskriterien zählten die Verarbeitung, der Gesamtein-
druck, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Haltbarkeit. Unter 
den Teilnehmern, die sich an der Bewertung beteiligten, wurden 
10 Einkaufsgutscheine über 30 € verlost. Schnell konnte man aus 
den Gesprächen der sachverständigen Besucher einige Favoriten 
»heraushören«.   
Bei der Siegerehrung, die wenige Tage später im Foyer des Blu-
mengroßmarktes von Vorstandsmitglied Hans-G. Biller zusammen 
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Horst Weidemann durchge-
führt wurde, gab es dann auch einen klaren Gewinner. Es war der 
Adventsstrauß von Evi Vegas vom Blumenfachgeschäft »Dornrös-
chen« aus Frankenthal. Diese freute sich über den Gewinn eines 
Einkaufsgutscheins über 500 €. Einen hervorragenden zweiten 
Platz (300 €) belegte Simone Klug von JD Pfälzer Blume aus 
Weisenheim am Sand, gefolgt von Helena Gerhard vom Blumen-
haus Baro (150 €), ebenfalls aus Frankenthal.

Auf den Plätzen 4–10 folgten:
Platz 4: Ute Kehres, Blumen Kramer         
Platz 5: Sabrina Göbel, Christmann OHG
Platz 6: Karin Binzer, Blumenecke Binzer
Platz 7: Andreas Frank, blumenwerk neudenau
Platz 8: Fabienne Weiler, Koch GbR
Platz 9: Alice Weihert, Blumenhaus Klingmann
Platz 10: Julia Bergmeier, blumen bernhard

Biller zeigte sich von der in den letzten Jahren im Rahmen des 
Wettbewerbs entstandenen Leistungsdichte sehr beeindruckt. 
Deutlich mehr als die zehn nun prämierten Sträuße hätten es 
verdient gehabt, unter die besten zehn Sträuße zu kommen. Be-
merkenswert war seiner Einsicht nach auch, dass die ersten fünf 
Plätze allesamt nach Rheinland-Pfalz gingen. Denn schließlich 
gäbe es auch in Baden und Hessen viele herausragende Floristen. 
Er hoffe, dass beim kommenden Frühlingsstrauß-Wettbewerb, der 
am 13. März 2019 stattfinden soll, eine entsprechende Reaktion 
der badischen und hessischen Floristen stattfinden werde.     

Die Gewinner mit Horst Weidemann 
(Mitte) und Hans-G. Biller (links)



termine
Valentins-Zusatzmarkt am 14. Februar 
Anlässlich des Valentinstags, der am 14. Februar ein erster Um-
satzschwerpunkt des neuen Jahres sein sollte, hat der Blumen-
großmarkt auch am Mittwoch, den 13. Februar von 5–9 Uhr 
offiziell geöffnet. Obwohl der Valentinstag schon immer seinen 
Schwerpunkt bei den Schnittblumen hatte und dabei natürlich die 
Rosen eine herausragende Rolle spielen, werden sicher auch viele 
Topfanbieter mit ihrem Angebot vertreten sein. Es ist vorgesehen, 
die Namen der anwesenden Anbieter vorab im Rahmen der wö-
chentlichen Marktinfo per E-Mail und Fax zu veröffentlichen.   
Mannheimer Frühling vom 13. bis 15. März
Vom 13. bis 15. März 2019 findet im Blumengroßmarkt Mannheim 
die Aktion »Mannheimer Frühling« statt. Neben einigen Angebo-
ten, Einladung zum Marktfrühstück und Gutscheinverlosungen 
findet eine Frühlingsstrauß-Wettbewerb statt, zu dem alle Kunden 
des Blumengroßmerktes eingeladen sind. Gleichzeitig ist dieser 
Termin auch der Start in die »Mittwochsmarkt-Saison«, die in die-
sem Jahr bis zum 29. Mai andauern wird.    

Für unsere Abteilung »Gartenbaubedarf« suchen wir qualifizierte

Mitarbeiter/in im Verkauf Gartenbedarf
Ihr Aufgabenbereich umfasst die Betreuung unserer Kunden von 
der Beratung bis zum Verkauf des gesamten Sortiments an Gar-
tenbedarfsartikeln wie z.B. Dünger, Pflanzenschutzmittel, Sub-
strate, Gefäße etc., während der morgendlichen Marktzeiten.

Sie haben idealerweise eine abgeschlossene gärtnerische bzw. 
landwirtschaftliche oder floristische Berufsausbildung. Sie ver-
fügen über EDV-Kenntnisse, sicheres Auftreten, Kommunika-
tionsstärke und die Fähigkeit zum selbstständigen bzw. team-
orientierten Arbeiten. Dann sind Sie der/die Richtige für uns.  

Bei Interesse melden Sie sich mit Angaben zu ihrer Person bei der
Blumengroßmarkt eG Mannheim
Gottlieb-Daimler-Str. 14  68165 Mannheim
Tel: 0621/43 61 00  
E-Mail: biller@bgm-mannheim.de

kinderhospiz sterntaler freut sich 
über spende

Anlässlich der Adventsbörse, die im Mannheimer Blumengroß-
markt am 18. November 2018 stattfand, waren die Besucher 
in der Verladehalle zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Obwohl 
mehr Kuchen geordert worden war als im Vorjahr, war der sehr 
schmackhafte Kuchen bereits nach 11.30 Uhr vergriffen. Verhun-
gern musste man trotzdem nicht, denn viele Kunden lösten am 
Bratwurststand den mit der Einladung mitgeschickten Bratwurst- 
und Getränkegutschein ein. 

Dennoch konnte etwas für den sogenannten »Guten Zweck« er-
reicht werden: Der Blumengroßmarkt nutzte die Gelegenheit und 
bat die Nutzer der Kaffee und Kuchenbar um eine kleine Spende 
für das Kinderhospiz Sterntaler. So kamen immerhin 542,60 € zu-
sammen, die der Blumengroßmarkt Mannheim aufrundete und als 
Spende an das Kinderhospiz in Mannheim weiter leiten konnte. 

Der Blumengroßmarkt Mannheim bedankt sich auch im Namen 
des Kinderhospiz nochmals bei allen, die zu diesem ordentlichen 
Ergebnis beigetragen haben.     

Kuchen essen für den guten Zweck. Mit Infoblättern 
wurde auf die Spendenaktion hingewiesen.
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